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Übungssachverhalt: „Internetbasierte Zulassung eines Trikes“ 
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Ort:   B 55 (a.g.O.) 
 
Zeit:   So., 26.10.2025 
 
Halter:  T. 
 
Fahrer:  F. 
 
Fahrzeug: Trike wie in der Abbildung dargestellt. 
  Die technischen Daten ergeben sich aus der dargestellten ZB. 
 
T arbeitet bereits seit Monaten an seinem abgemeldeten Trike, um es entsprechend 
aufzuwerten. Unter anderem hat er folgende Änderungen an seinem Trike durch-
geführt: 

- Austausch der serienmäßigen Scheinwerfer gegen LED-Hauptscheinwerfer 
6,5“ mit integriertem Tagfahrlicht. 

- Einbau einer Presslufthupe. 
- Austausch der serienmäßigen Beinschutzbügel gegen anders geformte. 
- Chiptuning zur Leistungssteigerung um 10%. Die Abgaswerte haben sich nicht 

verschlechert. 
 
Er gibt wahrheitsgemäß an, für die eingebauten/angebauten Fahrzeugteile keine 
Typgenehmigung/Betriebserlaubnis/Einzelgenehmigung zu besitzen. 
 
Hinweis:  

− Eine Leistungssteigerung von bis zu 10% im Wege des Chiptuning führt im All-
gemeinen nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern i.S.d. StVZO. 

− Der Einbau einer Presslufthupe ist nicht abnahmefähig. 
− Ein Beinschutzbügel erfordert eine Abnahme. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten hat er sein Trike internetbasiert wiederzugelassen. Die 
Zulassungsbehörde teilte ihm sein Kennzeichen mit, welches er umgehend hat prä-
gen lassen. Im Zuge dessen hat er die automatisierte Entscheidung der Zulassungs-
behörde über die sofortige Inbetriebnahme gedownloaded. Auch erhielt er den 
vorläufigen Zulassungsnachweis. 
 
(siehe Bilder) 
 
Die durchgeführten Veränderungen hat er allerdings gegenüber der Zulassungsstelle 
verschwiegen.  
 
Als nach 14 Tagen jedoch die von der Zulassungsbehörde versprochene Zulas-
sungsbescheinigung und die Stempelplaketten immer noch nicht eingetroffen sind, 
nimmt er wenigstens eine Kopie der alten Zulassungsbescheinigung mit, um sein 
Trike „ausweisen“ zu können (siehe Bild der ZB I). 
 
Das Trike fällt den einschreitenden Polizeibeamten allerdings zunächst nur wegen 
seines allzu kleinen Kennzeichens auf. Dabei handelt es sich nämlich um ein kleines 
zweizeiliges Leichtkraftrad-Kennzeichen. Erst bei näherer Betrachtung fällt auf, dass 
die Stempelplakette und die HU-Prüfplakette fehlt. 
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Der Fahrer (ein Freund des Halters, geb. 22.01.1991, der das Trike unbedingt mal 
Probe fahren möchte) leiht es sich für einen Nachmittag und weist sich mit seinem 
Führerschein aus. 
 
 
Aufgabe: 
 
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher und aus fahrerlaubnis-
rechtlicher Sicht. 
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Übungssachverhalt: „Internetbasierte Zulassung eines Trikes“ 
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Ort:   B 55 (a.g.O.) 
 
Zeit:   So., 26.10.2025 
 
Halter:  T. 
 
Fahrer:  F. 
 
Fahrzeug: Trike wie in der Abbildung dargestellt. 
  Die technischen Daten ergeben sich aus der dargestellten ZB. 
 
T arbeitet bereits seit Monaten an seinem abgemeldeten Trike, um es entsprechend 
aufzuwerten. Unter anderem hat er folgende Änderungen an seinem Trike durch-
geführt: 

- Austausch der serienmäßigen Scheinwerfer gegen LED-Hauptscheinwerfer 
6,5“ mit integriertem Tagfahrlicht. 

- Einbau einer Presslufthupe. 
- Austausch der serienmäßigen Beinschutzbügel gegen anders geformte. 
- Chiptuning zur Leistungssteigerung um 10%. Die Abgaswerte haben sich nicht 

verschlechert. 
 
Er gibt wahrheitsgemäß an, für die eingebauten/angebauten Fahrzeugteile keine 
Typgenehmigung/Betriebserlaubnis/Einzelgenehmigung zu besitzen. 
 
Hinweis:  

− Eine Leistungssteigerung von bis zu 10% im Wege des Chiptuning führt im All-
gemeinen nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern i.S.d. StVZO. 

− Der Einbau einer Presslufthupe ist nicht abnahmefähig. 
− Ein Beinschutzbügel erfordert eine Abnahme. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten hat er sein Trike internetbasiert wiederzugelassen. Die 
Zulassungsbehörde teilte ihm sein Kennzeichen mit, welches er umgehend hat prä-
gen lassen. Im Zuge dessen hat er die automatisierte Entscheidung der Zulassungs-
behörde über die sofortige Inbetriebnahme gedownloaded. Auch erhielt er den 
vorläufigen Zulassungsnachweis. 
 
(siehe Bilder) 
 
Die durchgeführten Veränderungen hat er allerdings gegenüber der Zulassungsstelle 
verschwiegen.  
 
Als nach 14 Tagen jedoch die von der Zulassungsbehörde versprochene Zulas-
sungsbescheinigung und die Stempelplaketten immer noch nicht eingetroffen sind, 
nimmt er wenigstens eine Kopie der alten Zulassungsbescheinigung mit, um sein 
Trike „ausweisen“ zu können (siehe Bild der ZB I). 
 
Das Trike fällt den einschreitenden Polizeibeamten allerdings zunächst nur wegen 
seines allzu kleinen Kennzeichens auf. Dabei handelt es sich nämlich um ein kleines 
zweizeiliges Leichtkraftrad-Kennzeichen. Erst bei näherer Betrachtung fällt auf, dass 
die Stempelplakette und die HU-Prüfplakette fehlt. 
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Der Fahrer (ein Freund des Halters, geb. 22.01.1991, der das Trike unbedingt mal 
Probe fahren möchte) leiht es sich für einen Nachmittag und weist sich mit seinem 
Führerschein aus. 
 
 
Aufgabe: 
 
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher und aus fahrerlaubnis-
rechtlicher Sicht. 
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Übungssachverhalt: „Internetbasierte Zulassung eines Trikes“ 
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Ort:   B 55 (a.g.O.) 
 
Zeit:   So., 26.10.2025 
 
Halter:  T. 
 
Fahrer:  F. 
 
Fahrzeug: Trike wie in der Abbildung dargestellt. 
  Die technischen Daten ergeben sich aus der dargestellten ZB. 
 
T arbeitet bereits seit Monaten an seinem abgemeldeten Trike, um es entsprechend 
aufzuwerten. Unter anderem hat er folgende Änderungen an seinem Trike durch-
geführt: 

- Austausch der serienmäßigen Scheinwerfer gegen LED-Hauptscheinwerfer 
6,5“ mit integriertem Tagfahrlicht. 

- Einbau einer Presslufthupe. 
- Austausch der serienmäßigen Beinschutzbügel gegen anders geformte. 
- Chiptuning zur Leistungssteigerung um 10%. Die Abgaswerte haben sich nicht 

verschlechert. 
 
Er gibt wahrheitsgemäß an, für die eingebauten/angebauten Fahrzeugteile keine 
Typgenehmigung/Betriebserlaubnis/Einzelgenehmigung zu besitzen. 
 
Hinweis:  

− Eine Leistungssteigerung von bis zu 10% im Wege des Chiptuning führt im All-
gemeinen nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern i.S.d. StVZO. 

− Der Einbau einer Presslufthupe ist nicht abnahmefähig. 
− Ein Beinschutzbügel erfordert eine Abnahme. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten hat er sein Trike internetbasiert wiederzugelassen. Die 
Zulassungsbehörde teilte ihm sein Kennzeichen mit, welches er umgehend hat prä-
gen lassen. Im Zuge dessen hat er die automatisierte Entscheidung der Zulassungs-
behörde über die sofortige Inbetriebnahme gedownloaded. Auch erhielt er den 
vorläufigen Zulassungsnachweis. 
 
(siehe Bilder) 
 
Die durchgeführten Veränderungen hat er allerdings gegenüber der Zulassungsstelle 
verschwiegen.  
 
Als nach 14 Tagen jedoch die von der Zulassungsbehörde versprochene Zulas-
sungsbescheinigung und die Stempelplaketten immer noch nicht eingetroffen sind, 
nimmt er wenigstens eine Kopie der alten Zulassungsbescheinigung mit, um sein 
Trike „ausweisen“ zu können (siehe Bild der ZB I). 
 
Das Trike fällt den einschreitenden Polizeibeamten allerdings zunächst nur wegen 
seines allzu kleinen Kennzeichens auf. Dabei handelt es sich nämlich um ein kleines 
zweizeiliges Leichtkraftrad-Kennzeichen. Erst bei näherer Betrachtung fällt auf, dass 
die Stempelplakette und die HU-Prüfplakette fehlt. 
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Der Fahrer (ein Freund des Halters, geb. 07.03.1995, der das Trike unbedingt mal 
Probe fahren möchte) leiht es sich für einen Nachmittag und weist sich mit seinem 
Führerschein aus. 
 
 
Aufgabe: 
 
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher und aus fahrerlaubnis-
rechtlicher Sicht. 
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Übungssachverhalt: „Internetbasierte Zulassung eines Trikes“ 
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Ort:   B 55 (a.g.O.) 
 
Zeit:   So., 26.10.2025 
 
Halter:  T. 
 
Fahrer:  F. 
 
Fahrzeug: Trike wie in der Abbildung dargestellt. 
  Die technischen Daten ergeben sich aus der dargestellten ZB. 
 
T arbeitet bereits seit Monaten an seinem abgemeldeten Trike, um es entsprechend 
aufzuwerten. Unter anderem hat er folgende Änderungen an seinem Trike durch-
geführt: 

- Austausch der serienmäßigen Scheinwerfer gegen LED-Hauptscheinwerfer 
6,5“ mit integriertem Tagfahrlicht. 

- Einbau einer Presslufthupe. 
- Austausch der serienmäßigen Beinschutzbügel gegen anders geformte. 
- Chiptuning zur Leistungssteigerung um 10%. Die Abgaswerte haben sich nicht 

verschlechert. 
 
Er gibt wahrheitsgemäß an, für die eingebauten/angebauten Fahrzeugteile keine 
Typgenehmigung/Betriebserlaubnis/Einzelgenehmigung zu besitzen. 
 
Hinweis:  

− Eine Leistungssteigerung von bis zu 10% im Wege des Chiptuning führt im All-
gemeinen nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern i.S.d. StVZO. 

− Der Einbau einer Presslufthupe ist nicht abnahmefähig. 
− Ein Beinschutzbügel erfordert eine Abnahme. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten hat er sein Trike internetbasiert wiederzugelassen. Die 
Zulassungsbehörde teilte ihm sein Kennzeichen mit, welches er umgehend hat prä-
gen lassen. Im Zuge dessen hat er die automatisierte Entscheidung der Zulassungs-
behörde über die sofortige Inbetriebnahme gedownloaded. Auch erhielt er den 
vorläufigen Zulassungsnachweis. 
 
(siehe Bilder) 
 
Die durchgeführten Veränderungen hat er allerdings gegenüber der Zulassungsstelle 
verschwiegen.  
 
Als nach 14 Tagen jedoch die von der Zulassungsbehörde versprochene Zulas-
sungsbescheinigung und die Stempelplaketten immer noch nicht eingetroffen sind, 
nimmt er wenigstens eine Kopie der alten Zulassungsbescheinigung mit, um sein 
Trike „ausweisen“ zu können (siehe Bild der ZB I). 
 
Das Trike fällt den einschreitenden Polizeibeamten allerdings zunächst nur wegen 
seines allzu kleinen Kennzeichens auf. Dabei handelt es sich nämlich um ein kleines 
zweizeiliges Leichtkraftrad-Kennzeichen. Erst bei näherer Betrachtung fällt auf, dass 
die Stempelplakette und die HU-Prüfplakette fehlt. 
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Der Fahrer (ein Freund des Halters, geb. 08.01.1997, der das Trike unbedingt mal 
Probe fahren möchte) leiht es sich für einen Nachmittag und weist sich mit seinem 
Führerschein aus. 
 
 
Aufgabe: 
 
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher und aus fahrerlaubnis-
rechtlicher Sicht. 
 

 


	i-Kfz Übungssachverhalt Trike Alt 2
	i-Kfz Übungssachverhalt Trike Alt 3 Code 80
	i-Kfz Übungssachverhalt Trike Alt 4 Code 79_03
	i-Kfz Übungssachverhalt Trike Alt 5 Code 194

